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Die Prüfung muss von demjenigen Center vorgenommen werden, in dem Sie Ihren 

Major belegen. Wir können somit nur Management-Anträge prüfen. Wenn Sie den 

Minor Management gewählt haben, reichen Sie bitte die gesamten Unterlagen 

ebenfalls beim Centrum für Management ein. 

 

Bitte reichen Sie das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Formblatt „Antrag 

auf Anrechenbarkeit von Prüfungsleistungen“ ein. Leider können wir eine formlose 

Vorabprüfung der Anrechenbarkeit ohne dieses Formblatt aus kapazitativen Grün-

den nicht durchführen. 

 

Zu jedem Kurs, den Sie prüfen lassen möchten, legen Sie dem formalen Antrag bitte 

unbedingt ausreichende Informationen (bitte in englischer Sprache) bei, die Auskunft 

geben über 

o die Anzahl an zu erzielenden Leistungspunkten im Ausland (im europäischen 

Ausland ECTS) 

o ggf. Überlegungen zur Umrechnung der ausländischen Leistungspunkte in 

ECTS (Hinweise geben etwa die „gesamte Pflichtbelastung“ pro Semester an 

der ausländischen Hochschule oder eine offizielle Umrechnungstabelle.) 

o Anzahl der „Kontaktstunden“, also der Stunden, die Sie in der jeweiligen Ver-

anstaltung direkt anwesend sein müssen 

o eine Gliederung des Kurses, die die Inhalte möglichst konkret beschreibt 

o der Veranstaltung zugrunde liegende Literatur 

o Art und Umfang der zu erbringenden Prüfungsleistungen 

Bitte kennzeichnen Sie die zentralen Informationen möglichst eindeutig durch 

Unterstreichung, farbliche Markierung o. ä. 

 

Hinweise zum integrierten Auslandssemester (Major) 

Das Konzept des integrierten Auslandssemesters soll es Ihnen ermöglichen, ein Se-

mester im Ausland zu studieren, wie es dort vor Ort üblich ist. Ein solches integriertes 

Auslandsemester ist auch grundsätzlich im Major Management möglich. Da i. d. R. 

das 3. Semester für ein solches integriertes Auslandsstudium genutzt wird, gilt es, die 

laut Studienverlaufsplan in diesem Semester zu absolvierenden Leistungen in adä-

quater Weise im Ausland zu erbringen. Es handelt sich dabei um die Module CfM 11 

http://www.wiwi.uni-muenster.de/cfm
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und CfM 12 sowie ein Wahlpflichtmodul (Auswahl aus CfM 8, CfM 9 oder CfM 10). Die 

Vergangenheit hat gezeigt, dass gerade für die die Module CfM 11 und CfM 12 nicht 

immer – hinsichtlich Inhalt und Workload – adäquate Veranstaltungen im Rahmen 

des Auslandssemesters angeboten werden bzw. belegbar sind. Insofern sollten Sie 

sich im Rahmen Ihres geplanten Auslandssemesters frühzeitig um adäquate Veran-

staltungen an Ihrer ausländischen Hochschule bemühen. Ist es Ihnen nicht möglich, 

adäquate Veranstaltungen für diese beiden Module zu belegen, besteht jedoch 

auch die Möglichkeit, Leistungen aus anderen Semestern des Studienverlaufsplans 

(also dem 1. und/oder der 2. Semester) im Rahmen Ihres Auslandssemesters zu er-

bringen. Insofern ist auch bzw. gerade für diesen Fall eine frühzeitige Planung zu 

empfehlen. Dann würde es sich zwar nicht mehr um ein integriertes Auslandsemester 

i. e. S. handeln, jedoch wäre es Ihnen somit immer noch möglich, sich möglichst viele 

(max. 30) ECTS anrechnen zu lassen. In jedem Fall werden Veranstaltungen einzeln 

auf Anrechenbarkeit geprüft, nicht im Veranstaltungspaket. 

Bitte beachten Sie, dass es keine (wesentlichen) Überschneidungen zu Kursen geben 

darf, die Sie bereits belegt haben oder noch belegen wollen. Es gilt das Prinzip, dass 

für eine Leistung nur einmal Credit Points erlangt werden können. 

Im integrierten Auslandssemester können maximal 30 ECTS angerechnet werden.  

Sollten Sie nur noch weniger ECTS aus entsprechenden Veranstaltungen benötigen, 

können entsprechend nur weniger ECTS angerechnet werden.  

 

Prozess 

Wir empfehlen Ihnen, die angegebenen Unterlagen zunächst selbst zu sichten und 

(möglichst) objektiv zu beurteilen. Dann reichen Sie die Unterlagen bitte beim An-

rechnungsbeauftragten des Centrums für Management ein. Wir bemühen uns um 

eine zügige Bearbeitung Ihres Antrags. Sobald die Prüfung durchgeführt wurde, wer-

den Sie per E-Mail benachrichtigt. Bis zu diesem Zeitpunkt bitten wir Sie von Nachfra-

gen abzusehen. 


